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RS OGH 1968/10/15 8Ob241/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1968

Norm

ABGB §904 II

ABGB §918 IVb1

HGB §346 B

Rechtssatz

Die ausdrückliche Zusage einer "prompten" Lieferung setzt die auf der Rückseite des Bestellscheins hinsichtlich

Liefertermin und Lieferzeit in den Geschäftsbedingungen enthaltene Bestimmung, daß Lieferzeiten und Lieferfristen

für die Klägerin nicht bindend seien, außer Kraft.
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